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Lohndatenänderungen per 01.01.2024 
 
 
Die Reform AHV 21 tritt ab 01.01.2024 in Kraft. (Quelle: Reform AHV 21 tritt am 1.1.2024 in 

Kraft – Vernehmlassung zu Verordnungsänderungen (admin.ch)) 
Das heisst, dass das Referenzalter (früher Rentenalter) der Frau bis 2028 auf 65 Jahre 
angehoben wird. Erstmalige Erhöhung auf 64 ¼ Jahre ist per 01.01.2025. 
Die MWST-Satzerhöhung tritt per 01.01.2024 definitiv in Kraft. 
 
Die jährlichen Änderungen/Überprüfungen der Sätze sind unten aufgeführt. 
 
Programm 441: Nationale Daten  
 
Wichtig: Überall zuerst die Zeitachse 2024 eröffnen und anschliessend die Mutationen für 
das Jahr 2024 vornehmen resp. die entsprechenden Daten kontrollieren.  
 

 
 
  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-92108.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-92108.html
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➔ Z.B. bei der SwissRe ist der BVG-Koordinationsabzug nur CHF 17'000.00 (anstelle 

25'725.00). Somit müssen Sie mit Ihrer Pensionskasse schauen, ob der 
Koordinationsabzug abweichend ist. 

 
 
Privatanteil Geschäftsfahrzeug wurde erhöht 
 
Seit dem 01.01.22 ist der monatliche Abzug für Geschäftsfahrzeuge 0.9% (bisher 0.8%). 
Der max. Kaufpreis pro Monat ändert sich somit auch von 18'750.00 auf 16'667.00. 
 
Diese Änderung wird in den Firmenstammfeldern im Programm L444 (oder L441) mit der 
Zeitachse 01.2024 hinterlegt / überprüft.  

  

 
 

2023 2024 

AHV-Satz Arbeitnehmer 5.3% 5.3% 

AHV-Satz Arbeitgeber 5.3% 5.3% 

Jährlicher Mindestbeitrag AHV 514.00 514.00 

ALV-Z Satz Arbeitnehmer 0 0 

ALV-Z Satz Arbeitgeber 0 0 

BVG-Eintrittsschwelle 22’050.00 22’050.00 

BVG-Koordinationsabzug 25’725.00 25’725.00 

BVG max. versicherter Jahreslohn 88’200.00 88’200.00 

BVG min. koordinierter Jahreslohn 3‘675.00 3‘675.00 



 

 4/9 

%-Sätze und Grenzwerte der Sozialversicherungen 
 
Die Sätze der anderen Sozialversicherungen werden normalerweise (je nach 
Lohnartendefinition) im Programm L432 oder L444 hinterlegt. 
 
Programm 432 Versicherungsstamm 
 
AHV: Verwaltungskosten / FAK  
(Zahlen entsprechen einem Beispiel)  
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Unfallversicherung: BU- und NBU-Sätze: 
(Zahlen entsprechen einem Beispiel) 
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Unfall-Zusatzversicherung: Höchstgrenze (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 

 

 
 

 
Unfall-Zusatzversicherung: Beitragssätze (Zahlen entsprechen einem Beispiel)  
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Kranken-Taggeldversicherung: Höchstlöhne (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 

 
 

 

Kranken-Taggeldversicherung: Beitragssätze (Zahlen entsprechen einem Beispiel)
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Kinderzulagen 2024 
 
Die Kinderzulagen können via Tabelle ab unserer Homepage heruntergeladen und 
eingelesen werden. 
 
 
Neue Tabellen einlesen: Prog. 422 (Nr. 20 – 25) 

 
 
Im Standard müssen die Tabellen mit der Einstellung „Gültig für alle Mandanten“ 
eingelesen werden.  
 
Die heruntergeladenen und entpackten Tabellen (Nr. 20 – 25) werden via „Importdatei 
hinzufügen“ bereitgestellt und mit „Start“ importiert. 
 
Die Abacus Research AG stellt die neusten Tabellen jeweils auf ihrer Homepage zur 
Verfügung:  
https://downloads.abacus.ch/downloads/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung 
 

Die Kinderzulagen 2024 finden Sie (zu gegebener Zeit) ebenfalls auf unserer Homepage: 
http://www.fidevision.ch 

 
 
 

2024 

http://www.fidevision.ch/
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Quellensteuertarife 2024 
 
 
Neue Tarife einlesen 
Die Quellensteuertarife für das Jahr 2024 finden Sie auf der ABACUS-Homepage unter 
https://downloads.abacus.ch/downloads/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung 
oder auf der Website der jeweiligen Kantone/Gemeinden. 
 
Programm 422: Tabellen einlesen 
 

 
 
Die heruntergeladenen und entpackten Tabellen werden via „Importdatei hinzufügen“ 
bereitgestellt und mit „Start“ importiert. 

2024 


